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wahnten Kaufvertrag zwischen Schwicker von Reichenberg und
dem Grafen von Tirol erhellt des ferneren, dall man am Leib-
eigenen nicht nur volles, sondern auch geteiltes Eigentum haben
konnte. Da diese Anteile verauBerlich waren, wird es sich also
um Miteigentum gehandelt haben. Zur Ausibung der Rechte
wird zwar gleichwohl ein gemeinsames Handeln samtlicher Eigen-
timer notwendig gewesen sein, denn die Lage des Leibeigenen
durfte durch eine Teilung des Eigentumsrechtes nicht beeintrach-
tigt werden.

Andererseits geht auch aus unseren Quellen unzweifelhaft
hervor, daB der Leibeigene ein wirkliches Rechtssubjekt, eine
Person war, die Rechte und Pflichten auf sich nehmen konnte,
wodurch sich der deutsche Leibeigene vom romischen Sklaven
unterscheidet. ‘

Da es indessen vornehmlich die Pflichten sind, die der Leib-
eigenschaft den Stempel aufdriicken, will ich meine Aufmerk-
samkeit vorerst diesen zuwenden.

Biindnerischer Beitagsbeschluf betreffend die lebens-
lingliche Pensionierung des Pradikanten Scipio
Lentulus in Clefen 1596.

Von Dr. F. Jecklin, Staatsarchivar, Chur.

Die Protokolle der Bundes- und Beitage wurden jeweilen
von allen drei Bundesschreibern gesondert gefiihrt, so dafl ehe-
dem alle Beschliisse dreimal, wenn auch hie und da in etwas ab-
weichender Redaktion, zu Papier gebracht worden sind. In den
beiden erhalten gebliebenen Fassungen des Landesprotokolls
vom Paulibeitag 1596 findet sich folgender interessante Rats-
beschlul3 verzeichnet:

A. Obere Bund. B. Gotteshausbund.
,Hr. Zipium, pfarher von Clef- ,,Des herrn predicanten Lentuli
fen, dz er die blcher gestelt hat, zu Cleffen biiecher, so er wider

soll ime von der camer gelt! jer- ettliche uffriierische lassen usgon,
_ 1 Uber das durch die Veltliner Untertanen zu entrichtende sog.
Kammergeld vgl. Dr. M. Schmid, Beitrige zur Finanzgeschichte des
alten Graubtinden, S. 96.
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lich A 6 geben werden, von jedem  seindt bestetet und hiebei so ist
punt A 2.° imme hr. predicanten zQ einer ver-
(Landespr. 1585-1596 S.352.) crig gschopfft und geornet sein
lebenlang jedes jar 6 A uBl dem

cammergelt zu Clefen.” _
(Landespr. 1590-1599 S. 344.)

Wer war dieser Pridikant Lentulus und was mochte die Bei-
tagsboten des Jahres 1596 veranlafft haben, dem Manne eine
lebenslangliche Pension von 6 Kronen, oder ungefihr 6o Fran-
ken, zuzuerkennen ?

Scipio Lentulus2, aus dem Neapolitanischen stammend, war,
1525 geboren, in seinem zwanzigsten Lebensjahre ins Kloster ge-
treten und hatte hierauf 1549 in Venedig die Wiirde eines Dok-
tors der Theologie erlangt. 1555 verlieB er die Klosterzelle,
wurde nach seiner Verchelichung durch die Inquisition einge-
kerkert und erlangte erst nach zweijahriger Gefangenschaft in
Rom seine Freiheit wieder. Lentulus floh hierauf nach Genf,
trat zur Reformation tber und bereitete sich flir das Prediger-
amt vor.

Der junge Theologe wurde zunachst Waldenserpfarrer in
San Giovanni, verlied — nachdem er die Bekimpfung der dorti-
gen Neuglaubigen miterlebt und miterlitten hatte — das Pie-
mont, um sich 1566 mach Graubiinden und in dessen Unter-
tanenlande zu begeben. Hier versah er zunachst eine Berg-
gemeinde bei Sondrio und wirkte hernach an der ziemlich gro-
Ben protestantischen Gemeinde, dic zu Chiavenna entstanden
war. Die Bekleidung dieser Pfarrei bereitete dem schon krank-
lichen Manne hauptsichlich deswegen viel Kummer, Miihe und
Arbeilt, weil hier ,,gebildete und ungebildete Haretiker, darunter
Ludovico Fieri, ihre anabaptistischen und antitrinitarischen Leh-
ren‘’ verbreiteten. , Lentulus drang deshalb bei den III Biinden
darauf, daB niemandem, der sich nicht zur ratischen Konfession
bekenne, der Aufenthalt gestattet werde, und wirklich bestimmte
der Bundestag Ende Mai 1570, da3 diejenigen, ,,dic weder zu
der predig noch zu me gondt’, von den Amtleuten ausgewiesen
werden sollten.*'s

2 Vgl. iber ihn: Leu, Lexikon, XII, S. 36; Schiefl, Bullinger-
Korresp., III, S. XXVI; E. Camenisch, Reform.-Gesch., S. 411.
3 SchieB, Einleitung zu Bd. III der Bullinger-Korresp., S. XXVIII.
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Diese bundstagliche Verordnung bekampfte Bartholomius
Silvius, der in der Gemeinde am- Sonderserberg auf Lentulus ge-
folgt war, in einer besondern Schrift, ebenso ein zweiter italie-
nischer Flichtling, Minus Celsus von Siena.

Von seinen Amtsbriidern aufgefordert, verfalte Lentulus
einc Widerlegung der Schrift des Silvius; sie erschien 1592 unter
dem Titel: Responsio orthodoxa pro edicto illustrissimorum
dominorum Trium Foederum Rhaetiae adversus haereticos et
alios ecclesiae Rhaeticae pertubatores promulgato.’* Es ist offen-
bar, daf3 diese sehr selten gewordene Schriftt es war, die dem ge-
lehrten Theologen eine Jahrespension von 6 Kronen eingetragen
hat. Lentulus hat sich zwar auch in hervorragendem MaBe um
das Zustandekommen der Veltliner Landesschule bemiiht und
einige Sprachlehrbiicher? selbst verfaBt. Moglicherweise hat man
bei Zubilligung der Pension auch diese Verdienste des Mannes
gewurdigt. Mit diesem Beschlusse sollte dem Mannc eine ganz
besondere Ehre und Auszeichnung zuteil werden, ist doch bei
uns einc dhnliche EntschlieBung sonst nicht bekannt.

Wie hoch man in Biinden Scipio Lentulus zu schitzen
wuldte, geht auch daraus hervor, dall er bei seinem 1599 in
Chiavenna erfolgten Hinschiede ,,von der Hoher Obrigkeit der
III Grau-Biindten mit einer schénen Grabschrift in dortiger
Kirche S. Ruperti beehret worden*.6

4+ Ein Exemplar befindet sich in der biindn. Kantonsbibliothek.

5 Der Beitagsbeschlul3 spricht von ,,Blichern, also in der Mehr-
zahl, wahrscheinlich wird auch auf die 1568 zu Genf gedruckte , Gram-
maticae Italicae praeceptae et rationes', die spiter noch 1598, 1603,
1627 nachgedruckt worden ist, Bezug genommen. . (Leu, Lexikon,
XII, S. 37.)

6 Leu, Lexikon, XII, 37.



	Bündnerischer Beitagsbeschluss betreffend die lebenslängliche Pensionierung des Prädikanten Scipio Lentulus in Clefen 1596

